
Wir wollen nun, um Nichts Wesentliches zu übergehen,
noch Einiges darüber sagen, wie in Frankreich die Richter
ernannt, besoldet, und nach Umständen wieder von ihrer Stelle
entfernt wurden. *)

Es war in diesem Land ein uraltes Uebel, daß, besonders
die untern Justitzstellcn für Geld feil waren. Um von dem,
was unter den beiden ersten Königs-Geschlechterngeschah, und
welches theils minder gewiß, theils eben darum minder interessant
ist, nicht zu reden, so wurden (S. 209) die Stellen der Vögte un¬
ter den ersten Königen des Dritten Geschlechts förmlich und zwar
dem Meistbietenden in Pacht gegeben. Dieser Unfug soll nach
Einigen in den letzten Regierungs-Jahren von Philip August
(reg. 1180 — 1223) angefangen haben. Zwar hob Ludwig
d. H. in Beziehung auf die Vogtei von Paris dieses (im
Jahr 1254) auf, indem er dem dortigen Vogt seine Bestal¬
lung als Beamten gab. **) Allein er sah sich gezwungen, es

*)Man sehe über diesen wichtigen Gegenstand Do^resu
tesite kles olliee»; Henrion cle Dsnse^ 6e l'sutorit. ju-
äic. en krgiioe. introcluet. §.9; die blne^elop., ülerlia
Und k'erriere srt. o(6ee.

**)Joinville in seiner Biographie Ludwigs d. H. beschreibt
(p. 123) diese mit der "Vogtei von Paris vorgegangene
Veränderungauf eine so anziehende Art, daß folgender
Auszug daraus dem Leser hoffentlich nicht unangenehm
seyn wird. klt »siebe?, gue ou (su) temp» pssse l'ok-
1>ee äe lg Drevoste äs ksri» »e venäoit su plus o(-
Irsnt. Hont il sävenvit, gue plusieur» pillerie» et
rnsleliee» »'en (sisoient; et estoit totslement sustico
eorrompue psr lsveur» «l'sm^», et psr klon» et pro-
inesse». Dont le eornmun ne ourioit (osoit) bsbiter ou
Uo^sume <le ^rsnee, et estoit lor» presgue vsZue. Lt
»ouventeskoi? n'svoit il sux plet? (plsits) «le ls ?>e-
voste lle l?sri», gusnt le Drevost tenoit »es sssises,
gue äix personne» au plus: pour le» insustioe» et sl>»-
»ion» gui »e ^ (gisoient. kourtsnt ne voulut-il plus
gue ls krevoste (ust venclus, sius estoit olliee, gu'it



in Beziehung auf die übrigen Theile des Reichs bestehen zu
lassen.

Unter den folgenden Königen hob Philip der Sechste (von
Dalois) durch seine Verordnung vorn 20sten Januar 1349
die Verkauflichkeit der Vogteien auf. Allein kurz darauf (den
22sten Juni 1349) sah er sich genöthigt, diese Verordnung wie,
der zurückzunehmen. Als Grund dieser Zurücknahme gab er,
außer dem Verlust, den die Domainen dadurch erlitten, auch
noch den an, daß die Vögte, wenn sie eigentliche königl. Be¬
amten waren, von den Straf-Geldern Nichts nachlassen dürf¬
ten, sondern sich deßhalb an den König wenden müßten, wel¬
ches große Kosten verursachte. Carl der Fünfte (durch seine
Verordnung vom März 1356, «rt. 9) befahl von neuem, daß
die Vogteien nicht mehr verpachtet, sondern eigene königl. Be,

äonnoit ä l^uelgus Frsnt ss^o liomms sveegaes boris
AsiA68 Lt Arsiis. kit list sdolir toutes wsuvsisss 00 U 8-
tumes, ckont le povre peupls estoit grsve supsrsvsnt.
Ilt 6st en^uerir psr tout Is ^si's, lä oü il trouveroit
zueigne Arsnt 8s^6 komme, Hui (ust Kon justieier, et
<fui pugnist (pnoit) estroiotement les msKsioteurs, 8S»8
svoir es^srll so riebe plus ^oe so poorre. klt lui (ut
smene on^ (un), gu'on sppelloit zLstienoe Uo^Iesoö,
su^uel il ckonns I'odiee cke krevost tle Usris: lehnet
clepuis (ist merreilles cks so^- msintenir ouckit (so clit)
okkioe. (ellement gue ckesormsis il ^ svoit Isrron
murtre, ne sotre mslksioteor, cpii osast (osat) äemou-
rer s Usris, gus tsntoost (tsntüt) c^u'il en svoit conA-
noisssnoe, iui ne (ost penclo oo puAn^ s ri^ueor äs
justiee, seien Is gosntite cin mslksiet. ..........
Lt (insblement pgr Isps cle temps Is Konsums cks
k'rsnee se muitiplis tellemeat, pour Is könne justiee
et ckroieture gui ^ re^noit; goe le äomsine, eenei(s
(vensive), rentes et revenus ciu Uo^sume eroissoit
cl'sn en sn cie moitie. Lt en smsncks moult (keseoup,
multum) le Uo^gume cle k'rsnes." — Dieser üo^lesus,
welcher also der erste förmlich bestallte Vogt von Paris
war, wird in einigen Urkunden Roileue, in andern Noit-
lesn« genannt, welches man in dem damaligen Latein
durch „kibens sgusm" ausdrückte. So heißt es in einer
Amtei-Rechnung vom I. 1266. Man sehe die Note von
Ou-OsnA« zu der angeführten Stelle von Joinville.



amten als Vögte bestellt werden sollten. Auch die Verordnung
Carls des Siebenten v. I. 1450 enthalt srt. 84 die nämliche Be¬
stimmung. Allein das Uebel kehrte immer wieder zurück. Carl
der Achte, der bei seiner Thronbesteigung eine Menge Vogteien ver¬
pachtet antraf, bestimmte endlich durch seine Verordnung vom
I. 1493, srt. 65*) daß künftighin die aus den Vogteien sich
ergebenden Gcfälle besonders verpachtet, und überdem zur Ver¬
waltung der Gerichtsbarkeit ein eigener Vogt als Beamter be¬
stellt werden sollte, dessen Gehalt aus dem Ertrag jener Pach¬
tung zu nehmen sey. Allein auch diese heilsame Verordnung
verlor bald ihre Wirkung durch die Verkäuflichkeit aller Justitz-
stcllcn, die später allgemein ward.

Die Amtmänner wurden anfänglich vom König und zwar auf
drei Jahre ernannt. Bei guter Verwaltung wurden sie zwar in
ihren Stellen bestätigt; allein in einen andern Kreis versetzt. Phi¬
lip der Schöne, um sich gegen seine persönlichen Neigungen sowohl,
als gegen den Einfluß und die Zudringlichkeiten seiner Umgebung
zu verwahren, bestimmte i. I. 1302, daß in Zukunft die Amtmän¬
ner nur nach vorläufiger Berathung des Staats-Raths ernannt
werden sollten. Ein Edict vom Januar 1404 (unter Carl dem
Sechsten) überließ dem Parlament die Wahl der Amtmänner.
Art. 47 des Edicts Ludwigs des Zwölften vom I. 1498 ver¬
ordnet, daß die Wahl der Stellvertreter (lieuwnsnts) der

*)Art. 68 verbot durchaus die Verkäuflichkeit aller Justitz-
Stellen ohne Ausnahme. — Der angeführte Art. 65 lautet
so: ,, Uour ee gue plusieur8 remonstrsnees N0U8 ont
este kslt68 cles prevostes cle nostre Uo)surne, gul su
temp8 passe ont este baillees ä keime: blous voulons
et orelonnons gue ck'oresnsvant seront seulement atler-
mees les smenäes et exploits ü'ieelles krevostos ä
nostre prellt, au plus ollrsnt et elernier encberlsseur;
et ä personue8 resöantvs et bleu spplegees 8elon Ie8
orclonnanoes; et su regard desclites prevostes, elles
8eront exercevs par gens lettre« ou bons coulumier»
lilen ksmes et renommerr, gui seront e8>eu8 par les
olliclers des lieux, appelles les pratieiens d'illee, et
8eront institue^ par nou8 a teile« taxatlons gui leur
seront ordonnees par nos Aens des comptes et treso-
riers." M. s. nach I^oxseau traite des vkliees llv- Ul.
ebsp. 1. no. 81.



Amtmänner, Seneschalle und der andern Richter, innerhalb 14
Tagen nach Erledigung der Stelle, in dem Sitzungssaaldes
Gerichts und zwar mit Zuziehung der Amtmänner, Seneschalle
und aller übrigen Beamten geschehen sollte. In der Verord¬
nung Carls des Neunten (gegeben zu Orleans im Januar 1560)
ward fast dasselbe mit dem Zusatz wiederholt, daß die versam¬
melten Wähler dem König zu jeder erledigten Stelle drei Kan¬
didaten*) vorschlagen sollten, um aus denselben Einen zu wäh¬
len. Allein dieses letztere geschah nur zum Schein, und um
die General-Staaten von Orleans einigermaßenzu beschwichti¬
gen: denn die Verkäuflichkeitder Justitzstcllen war damals
(im I. 1560) schon allgemein eingeführt. — (Überhaupt haben
die General-Staaten in Frankreich von Zeit zu Zeit wegen
der schlechten Wahl der Justitzbcamten,besonders der untern,
die bittersten Klagen laut werden lassen. Sehr arg scheint der
Unfug unter der tyrannischen Regierung Ludwigs des Eilsten
gewesen zu seyn. Bei dem Regierungs-Antritt des Sohns des¬
selben, Carls des Achten, drückten sich die im I. 1484 versam¬
melten General-Staaten so aus: „Da ein König unmöglich
in eigener Person zwischen allen seinen Unterthanen Recht spre¬
chen kann, so muß er seine Stelle durch viele einander wechsel¬
seitig untergeordnete Beamten vertreten lassen, die über alle
Provinzen der Monarchievertheilt sind; allein er muß wohl
Acht geben, welchen Händen er dieses kostbare Unterpfand
anvertraut: sonst macht er sich wegen aller Ungerechtigkeiten,
welche die Menschen in seinem Namen begehen, vor Gott ver¬
antwortlich. Unsere größten Könige, Ludwig der Heilige,
(reg. von 1226—1270), Philip der Schöne (reg. von 1285 —
1314), Carl der Fünfte (reg. von 1364 — 1380) und Carl der

*) In dieser Verordnung von Orleans heißt es srt. 39 t
„(^usnt sux Sieges subalternes et Interieurs nos okü-
viers äu siege, oü l'vtiiee »ers vaesnt, s'ssseinbleronk
ckestsns trois jours et appelles les rnsires, esebevins,
vonseillers et capitouls äe Is ville eslirent troi» per»
sonnsges gu'ils cognoistront en leur conseienees les
plus sutüsans et capsbles gu'ils nous noinmeront etz
pre'senteront pour ä leur nawiuslion xvurvoir celu/
äes trois gu'astviserons.h

41



Siebente *) glorreichen Andenkens (reg. von 1422 — 146t)
wohlwissend, daß sie selbst unmöglich ihre Unterthanen gehörig
kennen könnten, um in der Wahl derselben nicht oft hintergan-
gen zu werden, hatten deshalb verordnet, daß bei jeder Erle¬
digung einer Richterstelle das Gericht, wobei sie erledigt war,
nach Stimmen-Mehrhcit drei Personen, die es für die tüchtig¬
sten hielt, wählen und dem König vorschlagen sollte, um Einem
derselben die Stelle zu verleihen. Auf diese Weise war das
Gewissen des Königs jeder Last enthoben und die Stellen wur¬
den allezeit gut besetzt. Allein seit dem Tode Carls des Sie¬
benten ist diese schöne Ordnung gänzlich verkehrt und mit den
Stellen ein schändlicher Handel getrieben worden. Oft gab
man an Unterhändler ein Bestallungs-Patent, worin der Name
offen gelassen war, um es dem Meistbietenden zu überlassen.
Hierdurch wurden die Stellen herabgewürdigt, der Bestechung
Thür und Thor geöffnet, und die Verwaltung der Justitz in
ein Räuberhandwerk verwandelt. Wir haben in unsern Tagen
sehen müssen, daß die Aemter der Vicegrafen, Vögte, Stellver¬
treter (viguiers) , Steuerrichter (vlik>rge8 ä'öleetion **), lauter
Stellen, wozu gründliche Kenntnisse und eine anerkannte Recht¬
lichkeit erforderlich sind, indem sie dem damit Bekleideten das
Recht verleihen, über Leben und Vermögen seiner Mitbürger zu
entscheiden; wir haben gesehen, daß diese Stellen an Militair-
Personen, Jäger (veneurs) oder an Fremde ohne Wissenschaft
und Erfahrung vergeben wurden, die, wegen ihrer Unvermö-

genheit dieselben in eigener Person zu verwalten, sie an den
Meistbietenden verpachteten. Um diesen unbegreiflichen Miß¬
bräuchen abzuhelfen und den Willen des Königs zu erfüllen,
dessen Wunsch es ist, daß die Gerechtigkeit über sein Volk
herrsche, scheint es den drei Ständen angemessen, die Wahlen
wieder einzuführen, und davon in keinem Fall abzuweichen, wo

*) Vater des tyrannischen Ludwigs des Eilsten, und Groß¬
vater Carls des Achten, woran diese Vorstellungen gerich¬
tet waren. Dieser letztere war bei seiner Thronbesteigung
erst dreizehn Jahre alt. Er reg. von 1483—1498-

**) Von diesen öleotions wird im fünften Abschnitt naher die
Rede seyn.
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eine Richterstelle besetzt werden soll. Denn Gerechtigkeit kann

nur von gerechten Männern ausgeübt werden. *)

Diese Beschwerden beziehen sich, wie wir schon erinnert

haben, vorzugsweise auf die Untergerichte. Von den Gerichts¬

höfen, den Parlamenten, ist darin nicht die Rede. Das Amt

eines Parlaments-Mitglieds war, wie man sich aus dem Vori¬

gen erinnern wird, anfangs nur eine für eine bestimmte Zeit

ertheilte Commission. Da indessen diese Commissarien alle

aus dem königl. Staats-Rath genommen wurden, so waren sie

theils dem König unmittelbar bekannt, theils hatte derselbe

auch das höchste Interesse nur tüchtige Männer zu wählen.

Nachdem aber das Parlament (im I. 1302) seinen beständigen

*) Aehnliche Klagen waren schon mehrmals vorgekommen.
Im I. 1356 unter Carl dem Fünften (der damals nur
Regent war) ward unter die Beschwerden der zu Paris

(im Januar) versammelten Stände auch Folgendes aufge-
genommen: „item ga'il plüt L Nr. Is Duo (Obsries V»),
rjue toas veux 6es6its olLce» et lous ceux gui seroient
2>re 8 6n vorps äe N. le Duo, sursssent Hii'ils ne ke-
roievt, ni xrooureroient etre (sit a part, vers N. !s
Duo bsillis, seneebsux, prevüts, vioomtes, cbätelains,
espitsiaes, ne grsväs okkviers, si es v'etoit psr N. !s
Duo et son grsnä-eonseil, psr bovve et instre äelibe-

rstion en ar<^ o/)?ces el »o-r area?
Der König erließ darauf im folgenden März 1356 die so
eben angeftlhrte Verordnung, nach welcher (art. 47) alle
seine Person umgebenden Beamten, der Kanzler, die Re¬

gneten - Meister, Kammerherrn u. s. f. auf die Evangelien
schwören mußten, daß sie nie bei ihm (dem König) per¬
sönlich um die Stelle eines Amtmanns u. s. f. für Jemand

anhalten, sondern es ihm wissen lassen wollten, damit er
über die Verdienste der von ihnen empfohlenen Personen
sich mit den Mitgliedern seines Staats-Raths (gens 6a-
6it grsn6 oonseil) berathen könne. „ Oar nolrs M-
ken/ro» cks xourvorr area? el »o-r

«e«." Dieses letztere entspricht ganz genau den Aus¬
drücken, deren sich die Stände in ihrer Beschwerde bedient
hatten. Man sieht, der König meinte es gut: allein es
ging hiermit, wie mit den Evocationen und den lettre»
äs vscket. — Man sehe hierüber noch art. 100—113 der
oräon. 6. Llois V. I. 1579.
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Sitz zu Paris genommen, verlor der König die Mitglieder ^

desselben je langer desto mehr aus dem Gesicht. Auch setzt«

sich bald darauf die Intrigue in Bewegung, um ihren Creatu-

reu den Weg ins Parlament zu öffnen. Durch die Verord, ^

nung vom Uten März des I. 1344, ward die Zahl der

besoldeten Mitglieder bedeutend vermindert. Die Verord-

nung sagt am Schluß, daß künftig keiner zum Parlaments-

Mitglied ernannt werden sollte, wenn er nicht von dem Kanz- W

ler und dem Parlament ein Zeugniß der Tüchtigkeit erhalten W

hätte. Allein auch diese Verordnung ward unter den unmittel-

bar folgenden Regierungen (des Königs Johann und Carls W,

des Fünften) schlecht gehandhabt. Erst unter Carl dem Sechs- qni

ten erhielt sie (durch das Edict vom 7ten Januar 1404) eine M

neue Bestätigung. Demselben gemäß sollte bei Erledigung einer

Parlaments - Stelle der Kanzler sich ins Parlament begeben,

und in seiner Gegenwart zu der Wahl eines tüchtigen Mit¬

glieds geschritten werden. Allein die bald darauf folgenden

Kriege mit den Engländern, die Eroberung von Paris durch

dieselben (im I. 1420) machte jene Verordnung bald wieder

vergessen. Karl der Siebente konnte dem Unfug nicht immer

steuern. Sein Sohn und Nachfolger Ludwig der Eilftc führte

bei der Wahl der Parlaments-Mitglieder und überhaupt aller

Magistrats - Personen jene tyrannische Willkühr ein, die alle

Handlungen seines Lebens bezeichnet. Erst unter Carl dem

Achten und vorzüglich unter Ludwig dem Zwölften (reg. 1498

—1515) kehrte die Ordnung hierin wieder zurück. Allein die¬

ser letzte König, der den beneidenswerthen Zunamen: Vater

des Volks erhielt, gab, ohne es zu wollen, die Veranlassung zu

der Derkäuflichkeit der Justitzstellen, welche nach seinem Tod

allgemein ward. Durch seine Kriege in Italien stets in Geld-

Bedürfniß, fing er an die Finanz-Stellen *) zu verkaufen. ä
- ^

*)Den Verkauf der Justitz - Stellen verbot er ausdrücklich §

durch seine Verordnung vom I. 1498, am. 40. rl
eombien ^gr les orüonnsnoes, sueun ne puisso aelleker U
o/jsies cke , nesumoins soll« Couleur clv guel» e>
Hue oouge gu'ils out obtenu cle Nour ou nos Ure'lls- ex
oessenrs, lallils orllonngnoe s esie enfreinie, ot ü cesks r,
cause avons äeolarL et ckeelarous guo n enl-enclons cle- ^

«
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Sein Nachfolger Franz der Erste (reg. vom I. 1515 —1547)
dehnte dieses auch auf die Richtcrstellen aus, so daß (i. 1.1522)
sogar ein eigener Beamter unter dem Titel eines Einnehmers
der zufälligen Einkünfte (rsssvsur äss xsrtiss vssnolles)
bestellt ward, um die Ancrbietungen und das Geld derjenigen
in Empfang zu nehmen, welche die Richterstellen nachsuchten.
Durch den Kauf einer Stelle erhielt man zugleich das Recht,
dieselbe an einen andern zu übertragen (reeigner), wenn der
Vcrzichtleistende den Uebertrags - Act um 40 Tage überlebte.
Um indessen diesen schändlichen Handel einigermaßen zu beschö¬
nigen, ward das Geld nur unter dem Namen eines Darlehens
angenommen. Die Parlamente fuhren daher auch fort, von
jedem neu aufgenommenenMitglied, den alten Verordnungen
gemäß, den Eid zu fordern, daß es seine Stelle weder mittel¬
bar noch unmittelbar durch Geld erhalten habe. *) Es galt

rogsr esäites oräoansuos»; er si xsr importuaits ou
sutrsmeut sn oomiugnclions susuus8 Isttrss, ävlsnäous
ö uo8trs obauoslisr äs uv les sosllsr, st si psr 8ur-
xrise oii sutrsmeut ellss sstoisnt sssllses, probibons
st äsksnäon8 sux gons tsosn8 uo8 oouis äs pgrlsmeut,»
dsillils, ssnssbsux ...... pour c^uel^uv commanäs-
iveut ou Isttrss itsrstirss ^u'ils puisssnt obtsnir äs
Raus äs n ^ obsir n'^ obtsmpsrer. " Selbst darüber,
daß er die Verkäuflichkeit der Finanz-Stellen erlaubt hatte,
bezeugte er in seiner Verordnung vom I. 1508 die lebhaf¬
teste Reue.

*)Ein gleichzeitiger Schriftsteller kssguier drückt sich hier¬
über sehr bitter aus: „iiien <^uo lss olllsss soisut no-
toirsment vsnsux non seulsmsnt äs Is psrt äu grinse,
msis äs xgrtisulisr ä xsrtieulier, toutetois, su wilisu
äs sstts eslsmite, u'stsut rssts ä Is eour äs ksrlemsut
gu'une sspersuos äs rovoir r^usl^us jour ls slösls
ä'or sug^usl Is8 ststs se äounoieut su poiäs äs ls
vertu, non äs I'srgsut; toutes st lusntss Isis eile
re?oit uu oonssiller ou sutro oklicisr äs juäisaturs,
slle prsnä äs lui le ssrmsnt, ssvoir 8i pour obtvuir
sst stst ü s äonns ou Isit äonnsr äs» ävnier8 s 8ou
rssignant, st ns sslui gui ns jurs u'sn svoir äonnö,
snsore r^uo notoircmsnt ou ssclls. Is sontrsirs, tells-
mont r^us tombsut ä'uns llvvrs tiorco sn obsuä msl,



daher noch eine längere Zeit in den Gerichten als Grundsatz,
daß die Richterstellen durchaus nicht verkäuflich seyen. Als
das Parlament endlich sah, daß dem Uebel nicht mehr zu
steuren sey, so hob es im I. 1597 den eben angeführten Eid,
den jedes Mitglied bei seiner Aufnahme leisten mußte, auf.
Um indessen die Folgen dieses Mißbrauchs minder schlimm zu
machen, hatten schon die Stände von Orleans (im I. 1560)
verlangt und es war durch die Verordnung von Moulins , die
im I. 1566 unter dem Einfluß des berühmten Kanzlers äs I'IIo-

xlrsl erlassen ward, (srt.9— 11) zum Gesetz erhoben worden, daß
die Richter nur nach einer vorhergegangenen Untersuchung ihres
Lebenswandels, so wie nach einer bestandenen Prüfung zur
Ausübung ihrer Stellen zugelassen werden sollten. Nach
(sm. 10) sollte diese Prüfung in Gegenwart mehrerer Mitglie¬
der des Parlaments und zwar so vorgenommen werden, daß
der zu Prüfende über Stellen, die sich bei einem zufälligen
Aufschlagen der Gesetzbücher ergäben, die gehörige Erklärung
zu machen hätte. Besondere vorher ausgewählte Aufgaben
sollten den Kandidaten nicht gegeben, ihnen auch keine Frist
zum nähern Studiren bewilligt werden.* *) Um für fähig
erklärt zu werden, mußte Einer wenigstens zwei Drittheile der
Stimmen der Commiffarien für sich haben. Allein auch dieses
Mittel war von geringem Erfolg. — Endlich wurden unter
Heinrich dem Vierten durch einen Beschluß des Staats-Raths
vom 4ten Dezember 1604 die Stellen nicht allein für verkäuf¬
lich, sondern gegen Erlegung einer gewissen Summe für erblich
und wieder veräußerlich (Ksreäitsires er slis'nsdlss) erklärt.
Der Erfinder davon war ein gewisser Carl Paulet, Secretair
der königl. Kammer. Nach seinem Vorschlag sollten alle Jnstitz-

xour taut kruit äs cette lrellv suvisnnetö ns nous rssts
Hus Is psrjurs äond nous balsons guslgsekois Is com-
xsgllis k»vsut ä'entrsr ea I'exersioe äs oos ötats."

*)srt. 10. „I-ss Lxamsn8 crui 86 fsront sa nosäits ?gr>
lewsn8 ...... 8sront rsits ü I'ouvsrturs äs8 Uvrs«
äs ärolvt, 8»n8 bsillsi? loi os ibsme xsrtioulier ü ssux
crui ss prsssatsroat ..... . ssns gs'on Anrisse lraillsr
äsls^- ä's8tuäs os 8sv ü rspportsr ü ssux gai SS
trouvsront ou suküssns."



und Finanz-Beamtenihre Stellen nicht allein auf Lebenszeit,
sondern auch als ein auf ihre Erben übergehendes Eigenthum
behalten, unter der Bedingung, daß sie jährlich und zwar gleich
im Anfang des Jahrs eine gewisse Abgabe bezahlten. Unter
derselben Bedingung sollte auch, wenn sie. zu Gunsten eines
Andern auf ihre Stellen Verzicht leisteten, diese Verzichtleistung
ihre Wirkung haben, selbst wenn sie, (wie es nach dem Edict
von Franz dem Ersten erforderlich war) diesen Act nicht um
vierzig Tage überlebten. Die Regierung ging diesen Vor¬
schlag ein. Er ward dnrch einen Beschluß des Staats-Raths
vom 4ten Dezember 1604 angenommen, und durch ein königl.
Edict vom 12ten desselben Monats bestätigt. Man wagte nicht
dasselbe dem Parlament oder den andern obersten Gerichtshöfen
(cours sollvorsioes) zuzuschicken, sondern ließ es in einer Si¬
tzung des Siegelamts (ä l'suüienoo äu soosu), die im Innern
der Kanzley gehalten wurde, verkündigen.Späterhin ward
es doch auch bei den Parlamenten einrcgistrirt. Dasselbe kam
überhaupt in ganz Frankreich im vollestcn Maße in Ausübung.
Die Abgabe selbst ward nach ihrem Erfinder: kauletto ge¬
nannt. Im Anfang betrug sie den sechszigsten Theil des Werths
der Stelle. Der Betrag wechselte indessen mit der Zeit man-
nichfaltig und ward im I. 1771 auf ein Proccnt von dem
Werth der Stelle gesetzt, so daß die Abgabe auch den Namen
o.ontiöwo äooier erhielt. Sie mußte jedes Jahr innerhalb
einer gewissen Frist bezahlt werden, sonst war das Recht des
Inhabers der Stelle verloren. Allein auch seine muthmaßlichcn
Erben, so wie seine Gläubiger, konnten sie für ihn bezahlen. *)

*)Um dem großen Nachtheil, der dadurch für Einige durch die
Nachlässigkeit eines Andern erwachsen konnte, zuvorzukom¬
men, ward durch einen offenen Brief vom 27stcn Februar
1780 verordnet, daß das Nichtbczahlen der kaulono keine
andern Folgen haben sollte, als daß der Nachfolger die
bei jedem Besitz-Wechsel einer Stelle zu entrichtenden Rechte
doppelt bezahlen müsse, (ülerlin Köpers, art. ksrties VL-
ruell68). Uebrigens ward diese Abgabe auch wobt für
eine aufeinmal bezahlte Summe abgekauft. Dieses legte
mau zuweilen den Inhabern gewisser Stellen als eine
nothwendige Bedingung auf. Durch Erfüllung derselben
ward die Stelle ihr volles Eigenthum. Hierdurch entstan-
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Nach Einführung der Inlette ward nämlich jede Stelle
als ein Theil des Vermögens und zwar des unbeweglichen an¬
gesehen , der bei dem Absterben des Vaters zur geschwisterlichen
Theilung kam. Die Aemter konnten sogar zur Hypothek ge¬
stellt und eben so (nach dem Edict vom Februar 1683) auf
Gesuch der Gläubiger gerichtlich verkauft und der Ertrag unter
dieselben vertheilt werden. Ludwig der Vierzehnte setzte (durch
zwei Edicte vom Dezbr. 1665 und Aug. 1669) für jede Stelle
einen bestimmten Preis fest, über welchem sie nicht verkauft
werden sollten. Obschon dadurch die Stellen gerade zu für
einen Handels - Artikel erklärt wurden, so ward doch in der
That die Willkühr der Privaten bei diesem Verkauf dadurch
eingeschränkt, und der Monarch trat in das Recht, seine Beam¬
ten zu ernennen, dessen er sich nie hätte begeben sollen, zum
Theil wieder ein. Nämlich der Ansicht gemäß, die man gleich
bei Einführung der Verkäuflichkeitder Stellen unter Franz
dem Ersten aufstellte, sollte das Geld, das man dafür in die
königliche Kasse bezahlte, nur ein Darlehn seyn. Hieraus
schloß man ferner, daß bei dem Verkauf einer Stelle die Ucber-
tragung des Titels von der des Geldwerths (Knsnoo) wohl zu
unterscheiden sey. Das Erste, die Verleihung des Titels, ge¬
höre unstreitig dem König, allein um dieses Recht ausüben zu
können, sey derselbe verpflichtet, dem Inhaber oder frühern
Ankäufer der Stelle die vorgeschossene Summe vorher zurück¬
zuerstatten. In diesem Sinn sind auch die oben angeführten
Edicte Ludwigs des Vierzehnten (vom Dezbr. 1665 und vom
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den zuletzt in Frankreichvier Gattungen von Stellen,
Istens solche, die durch Ablauf der ksulone volles Eigen¬
thum ihrer Besitzer waren; 2tens solche, die der ksulens
unterworfen und nur solange als diese regelmäßig bezahlt
ward, Eigenthum des Inhabers blieben; 3tens solch«, die
der Besitzer vermöge der ihm verliehenen Anwartschaft
(snrvivsnce) erhalten hatte, wofür er an den König ein
Bestimmtes bezahlen mußre; 4tens diejenigen Stellen, wo¬
zu der König nach eigenem Willen ernannte, und worauf
rein Privatmann ein beson> s Recht hatte. Von der
letzten Art war unter and- .r Stelle des Kanzlers von
Frankreich und die der er, -n Präsidenten bei den Parla¬
menten.



Juli 16691 besonders das letztere abgefaßt. Demselben gemäß
sollte derjenige, der eine Stelle von dem Inhaber angekauft,
die Urkunde über diesen Kauf bei dem Schatzmeisterder zufäl¬
ligen Einkünfte niederlegen. *) Wollte der König über die
Stelle zu Gunsten eines Andern als des Ankäufers verfügen,
so war der Schatzmeister verpflichtet, dem letztem innerhalb ei¬
ner Frist von 14 Tagen den wirklich ernannten bekannt zu
machen, welcher dem Ankäufer den durch das Edict von 1665
festgesetzten Preis bezahlen mußte, und erst, wenn dieses gesche¬
hen war, seine Bestallung erhielt. — Genehmigte aber der König

*)Jn dem bezog. Edict von 1669 heißt es: „vlotre Inten¬
tion etsnt gue les okliees so nos eours sient un prix
certsin et regle.voulons et nous plsit huo
le prix llesclites elisrges äemoure ei-spres lixv et nio-
äere suivsnt et sinsi gu'il est regle psr notro ellit äu
rnois lle äeeernlrre 1665 ssns gu'il puisse etre sugrnonrö
psr trsite volontsire, vente ou säjucliestion psr «leeret
., et ü eet elket vscstion srrivsnt llosclits
oküees psr resignstion, «leces ou sutreinent, les por-
teurs «los resignstions, clemissions ou norninstions les
niettront es msins «lu tre'Sorier äe nos revenus essuels

sers tenu guinssino sprös, cle leer nonimer UN6
P6rson»e par -rons c/rorsre pour leer en ps^vr le Prix
regle psr I'eäit «lu weis äe lle'ceinlrre 1665 saus su-
eune suginentstion; pour en conseguence «lu pa^o-
rnent, i»i sers psr eile lsit, Ini etre toutes les lettres
sto Provision expeäiees en Is nistiero seeoutumeo; er
ou nons ne vouclrions nornmer sux obüees ni en «lis-
poser, seront les resignstions, «lernissions on noinins-
tions ronclues et restituees psr le trv'sorier «le nos
revenus essuels, s eeux <^ui les lui suronr äeposves,
«pro« Is guinssine expiree, pour en «lisposer psr eux
«u prostt lle tolles personnes vspsbles, et en Is rns-
niers gue les psrties interessees sviseront, pour etre,
en conseguence lles trsites gu'ils »uront pssses, toutes
lettres «le Provision expelliees. Lt ou nous ne vou-
llrions nommer suxclits okliees ni ronllre lesäites re-
signstions, clemissions ou nominstions clsns Is guin-
rssine, sors le prix «lesllits okLces ei-llessu» 6xe pg)o
er rembourse psr le tresorier cle nos revenus essuels
ineesssmment en cleniers coniptsns, et en un seul et
setuel ps^vwent, sux psrties interessees."
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ven Verkauf, so stellte der Schatzmeisterdie Urkunde nach 14
Tagen dem Ankäufer wieder zu, welcher nun entweder selbst
die Stelle übernehmenoder sie auch einem andern fähigen Sub¬
ject überlassen konnte. Sollte endlich die Stelle wenigstens
einstweilen nicht vergeben werden, so mußte der Schatzmeister
dem Ankäufer nach Verlauf von 14 Tagen den in dem Edict
vom I. 1665 festgesetzten Preis auf der Stelle und in Einer
Summe baar bezahlen. Dieses Edict erhielt auch in der Aus¬
übung seine volle Wirkung. Den Ansichten gemäß, daß die
Verleihung des Titels dem König gehöre, der nur verpflichtet
sey, dem Inhaber der Stelle die Ankaufs - Summe zurückzuer¬
statten, wurden in der Regel bei der Abtretung jeder Stelle
zwei Acte gemacht, wovon der erste: Vollmacht zur Verzicht¬
leistung (proeuration aä resigasnäuin), und der andere
Verkaufs - Eontract (contrst äo venre) hieß. Vermittelst
des Ersten gab der Eigenthümer der Stelle dem in dem Act
genannten die Vollmacht, die Stelle in die Hände des Königs
und Kanzlers niederzulegen, um darüber zu Gunsten des in
dem Act Bezeichneten zu verfügen. Der zweite Act war wie
sein Name sagt, ein eigentlicher Kauf-Vertrag, welcher die
Verkanfs-Bedingungen enthielt. Der Erste dieser Acte konnte
wohl den Zweiten ersetzen, aber nicht umgekehrt.

Die Bestimmung des Edicts vom 1. 1669, nach welcher die
Stellen nicht über einen bestimmten Preis verkauft werden soll¬
ten, ward zwar gegen das Ende der Regierungszeit Ludwigs
des Vierzehnten (im I. 1709) wieder zurückgenommen;allein
im I. 1724 ward sie durch ein Edict Ludwigs des Fünfzehn¬
ten wieder in Kraft gesetzt, und seit dieser Zeit bis zur Revo-

*) Ludwig der Vierzehnte hatte unter allerlei Titeln den Mit¬
gliedern der Parlamente Geld abgezwackt, und sah sich,
um sie einiger Maßen zu entschädigen, genöthigt, Ihnen
den Verkauf ihrer Stellen zu jedem beliebigen Preis wie¬
der zu erlauben. — Das Edict (vom Dezember 1724),
wodurch das von 1665 wieder in Kraft gesetzt ward, än¬
derte dasselbe doch in so fern, daß der Staat dem Ankäu¬
fer , wenn er demselben die Stelle nicht verlieh, entweder
die im Ankauf bedungene, oder die durch das Ge¬
setz bestimmte Summe bezahlen konnte.
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lntiorr durch mehrere königl. Edr'cte, sowohl von Ludwig dem
Fünfzehnten als Sechzehnten näher bestätigt. In einem Be¬
schluß des Staats-Raths vom 6tcn Juli 1772 heißt es srt. 17.
„Da die Ernennung zu den Beamten-Stellen ein wesentliches
Attribut der höchsten Macht (souversinete) ist, so verordnet
Se. Majestät, daß keine anders als mit seiner Genehmigung
vergeben werden soll." Die Könige fingen an zu fühlen, daß
sie durch diesen Verkauf der Stellen sich eines großen Theils
ihrer Macht beraubt hatten. *) Allein das Uebel war zu tief
eingewurzelt,und der Staat selbst bei der beständigen Finanz¬
noth nicht im Stande, den Eigenthümern der Stellen die An-
kaufs-Summe zurückzubezahlen. Wollte also in einem einzelnen
Fall der König bei der Besetzung einer Stelle sich von dem
Willen der Privatleute unabhängig machen, so konnte er die¬
selbe doch nur an solche verleihen, die im Stand und Willens
waren dem letzten Inhaber oder dessen Erben die gesetzliche An¬
kaufs-Summe zu erstatten. So dauerte dieses große Uebel,
wodurch Verdienst und Tugend von der Verwaltung des Staa-

*) Us Lret lrsit. kistor. äs Is Louversiaete Uv. 2- eksp. 8.berichtet, daß sich in den Registern des Parlaments ein
Brief von Franz dem Ersten finde, worin er die bitterste
Reue darüber bezeugt, die Verkäuflichkeit der Stellen erlaubt
zu haben. Er bekennt in diesem Brief, den er zur Zeit
der Krankheit seiner Mutter geschrieben, daß Gott ihn
jetzt dafür strafe, und bittet das Parlament um seinen
Rath, wie diesem Mißbrauch abzuhelfen sey. — Ein merk¬
würdiges Beispiel, wie sehr Gewohnheit und Vorurkheil
oft auch die aufgeklärtestenGeister verblenden können, lie¬
fert der berühmte Verfasser des Geistes der Gesetze, welcher
diese Verkäuflichkeit der Stellen als eine in Monarchien
fast unvermeidliche Nothwendigkeit vertheidigt, (esxr. 6. loix.
Uv.5. obsp. 19). „Oetto vönslite est könne äans les

e'tsts monarekignes, psroe quelle ksit lmre oornms un
melier äs ksmille ee c^non ne vouäroit ps« entre-

jirenäre pour la vertu; r^u'elle äestine ekavun s son
äevoir, et rönä les oräres äs I'stst plus permsnens.

..Dsns uns monsrvkie, vü, ^usnä les eksrges
»v se venäroient pes per un ro^Iement pukliv, l'inäi-
ßenoo et I'gviäitv äe» eourtissns les venäroient laut

äs meme, le ksssrä äonnera äe weillours sujet» yue
lv vkoir äu prinve. "
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-es fast ganz ausgeschlossen blieben, bis zur Revolution fort.
Dieser wich es indessen, so wie so manches alte Vorurtheil,
ohne Widerstand. Die National - Versammlung , welche mit
Recht diese Verkäuflichkcit als einen Schandfleck der alten Ver¬
fassung ansah, eilte schon gleich durch eines ihrer ersten Dekrete
vom 4ten August 1789 (Oesonno tom. I. p. 2) derselben ein
Ende zu machen. „ l-a vöoslito äo8 oküces äs juäiosture er
<le muniei^alite est Luxxriwee äes cet instsnl" heißt es
art. 7. *) Dieses ward spater durch andere Dekrete vom I.
1790 und 1791 auf alle Stellen ohne Ausnahme ausgedehnt.

Ein Gutes ward doch zufällig durch diese Verkäuflichkeit
der Stellen hervorgebracht, wenn anders bei einem so schänd¬
lichen Handel noch Etwas Gutes bestehen konnte: die Richter
wurden dadurch unabsetzbar (insmoviLlos). Von den frühesten
Zeiten an ward hierin nach sehr verschiedenen und abwechseln¬
den Grundsätzen verfahren. Die wissi äominioi hatten nur

"9 Das Dekret vom 6ten und 7ten September 1790, wodurch
fast alle ehemaligen Tribunale aufgehoben wurden, be¬
stimmte indessen (am. 18), daß diejenigen, die dadurch ihre
Stellen verloren, entschädigt werden sollten. „I-es rirn-
Isiros äos 0(6008 8 upprimv 8 leront rewettre sn co-
lnitv äo jnäiosture Io 8 titro 8 vn expäclition 8 oollstion-
r>o 68 äo 8 iitre 8 veoe 88 sire 8 ä lour liguiäslion ot rem-
lroursemont, äont lo tsux et Is wolle 8 vront ioee 88 sw-
went äüterlain 68 ." (Oe 8 onns tam. III. p. 250). Durch
das Dekret der Constituirenden vom 30stcn Oktober 1790
(vesenno row. IX. x. 90) ward die Art der Entschädi¬
gung näher bestimmt. Die Inhaber der aufgehobenen
Stellen sollten nach (srt. 3) sogenannte reconnois8saoo8
clo liquiclsnon auf den liquidirtcn Werth der Stelle spre¬
chend erhalten, wofür sie entweder National-Guter ankau¬
fen, oder sich auch Assignaten auszahlen lassen konnten,
(»rr. 4). Auch für die Besitzer der Stellen, deren Werth
noch nicht liquidirt war, ward durch »rt. 10 und für
die Gläubiger, welchen die Stellen zur Hypothek gestellt
waren, durch art. 14 gesorgt. Die Sache zog sich indes¬
sen in die Länge. Den 7ten Pluv. I. 2 (26. Januar
1794) erließ der National-Convent ein umständliches De¬
kret über diesen Gegenstand, welches milder und gerechter
ist, als man von der damaligen Zeit erwarten sollte. (I)»
sorille tom. XU. p. 3).
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eine» besondern Auftrag (eine Kommission) die nur eine kurze
Zeit dauerte. Dasselbe galt, ehe das Parlament seinen festen
Sitz zu Paris genommen, auch von den Mitgliedern desselben.
Wie es mit den Vögten, Amtmännern u. s. f. in frühern Zei¬
ten hierin stand, erhellt hinlänglich aus dem, was oben (S.
209,214) gesagt worden. Allein auch nachdem das Justitzwescn
mehr geregelt, das Parlament in ein immerwährendes Richter-
Kollegium umgeschaffcn u. s. f. war, scheint es doch in diesem
Punkt an einer festen Vorschrift gefehlt zu haben. Im 1.1302
setzte Philip der Schöne nach einer allgemeinen Untersuchung
des Betragens der Beamten diejenigen, die pflichtwidrig gehan¬
delt hatten, ab und bestätigte die Uebrigen in ihren Stellen,
mit dem Zusatz, daß sie nicht abgesetzt werden könnten. Allein,
dieses war, wie Loysean *) richtig bemerkt, mehr eine persön¬
liche Belohnung für die rechtschaffenen Beamten der damaligen
Zeit, als eine allgemeine Regel. Unter den folgenden Königen
fanden vorzüglich unter Carl dem Fünften **) und unter Lud¬
wig dem Eilften viele willkührliche Absetzungen vor. Letzterer,
welcher Alles haßte, was von seinem Vater (Carl dem Sie¬
benten) herkam, entfernte bei seiner Thronbesteigung(i. 1.1461)
fast alle höhern Beamten von ihren Stellen. Allein bald (im
2- 1464) entstand eine der gefährlichsten Empörungengegen
ihn, die unter dem Namen des Bundes des öffentlichen Wohls
(iiZuo llo Kien xubliv) bekannt ist. Der König, welcher die
vielen willkührlichen Absetzungen als die wahre Ursache dieses
Bürgerkriegs erkannte,***) erließ im 2. 1467 das berühmte
Edict, nach welchem ****) in Zukunft keine Stelle vergeben

*)ll?raits des okstoos. lstv. I. vksp. 3. no. 96, 97 —100.

**) Durch die schon angeführte Verordnung dieses Fürsten
r vom 2> 1356 wurden srt. 12 mehrere mit Namen ange¬

führte Beamten, Parlaments - Räthe u. d. g. abgesetzt.
„ eowine incliAne» et moins sullissns."

***) Dieser Bürgerkrieg endigte im 2. 1465 durch die Friedens-
Tractate von Conflans und St. Maur.

****) Wir wollen dieses merkwürdige Edict wörtlich anführen.
„Iwuis elv. 6owmv üepuis nolre aveaement ä ia von-
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werden sollte, wenn sie nicht entweder durch Absterben vder
freiwillige Verzichtleistung des Inhabers erledigt, oder der letz¬
tere durch richterlichen Spruch derselben verlustig erklärt wor¬
den wäre. Ludwig der Eilfte war von der guten Wirkung
dieses Edicts so überzeugt, daß er fünfzehn Jahre später, als
er auf dem Todesbett lag, seinen damals noch minderjährigen
Sohn und Nachfolger (Carl den Achten) schwören ließ, das¬
selbe unverbrüchlich zu beobachten, und den Act über diesen
Eid auf der Stelle dem Parlament zuschickte, um ihn in die
Register einzutragen. *) Die Vorschriften dieses Edicts wur«

rönne, xlasieurs mutstions a/snt ctö (gites en nos ok-
Lces, Isguellc cdoso cst sävonus ä In poursuite et
Suggestion ä'aucuns et nous non sclvortis Üuernent,

psr huoi sinsi entenclu svons, et <zue dien eonnoissoog
etre vrs^semdlsdle, plusicurs cls nos vklioicrs cloutsnt
cdoir sux äit ineonvenient äe mutstion et clsstitution,

n'ont pss tel 2vls et (erveur s notre Service gu'ils
suroiont se n'etoit In ckite äoutc; ssvoir laisons c^us
nous consiävrsnt ^u'en nos oklieiers vonsiste, sous
notre sutorite, la clircction äe Isits par lesguels est
xolieee et entretenue I» eliose pudiigue äe notre
ro^sume, et gue ä'ioelui ils sont mioistres essentisux,
eommo memdres llu corps llont nous sornrnes le edet^

voulsnt extir^er äeux ieelle cloute, et pourvoir ä leur

sürete en notre Service, tellemeot ^u'ils s^ent vsuse
perseverer ginsi «su'ils «loirent;

Ltstuons, orlloonons psr ces präsentes, «sue 4csor»
nrsis ne äonnerons «neun üe nos olsiees, s'il n'est vs-

eant psr rnort ou psr resignstion tsite clu gre et con-
sentement «lu resignsnt, clont il sppsrvisse cluement,

ou par (orksiture preglsdlement jugee et üeclsres ju--
äicisirement, et selon le» termes «le justiee et psr
juge conipetent, et clont il gpxsroisse semdlsdlement
etc." — 8i clonnons en msnäenient ä nos ames et (enux

etc. ckonnö ä ksrjs le 21. Ootdr. 1'sn äe gräoo 1467.
*)Sein Sohn ließ indessen in alle Bestallungen, die er den

Finanzbcamten gab, die Formel „tsnt gn'il nous xlsira"
setzen, welche späterhin in alle Bestallungen ohne Aus¬
nahme eingerückt ward, obschon sie, da die Stellen durch
die Verkäüflichkeit in ein wahres Eigenthum übergegan¬
gen waren, gar keine Bedeutung hatte. Lncxvloxcä. art.
otlicc.



den wirklich bis zur Revolution pünktlich beobachtet, wozu in-
dessen die später eingeführte Verkäuflichkcitder Stellen sicher
mehr als die Ehrfurcht vor dem Edict Ludwigs des Eilften
beigetragen hat.

Die Kosten, zur Unterhaltung der Justitz und insbesondere
des gerichtlichen Personals wurden nach Verschiedenheitder
Zeiten ebenfalls verschiedentlich beigebracht und ausgetheilt.

Als das Lchns-Recht noch in seiner vollen Macht bestand,
war die Verpflichtung sich bei den Gerichts - Sitzungen eben so
wie die sich bei den Fehden des Lehnsherrn einzufindcn, eine
der Bedingungen, unter welchen die Vasallen ihre Lehen besa¬
ßen. Es bedurfte also damals zur Besoldung und Entschädi¬
gung der Richter keiner besondern Fonds, da die unvermeid¬
lichen Gerichtskostendurch die Geldstrafen (amenlles) mehr,
als hinreichend gedeckt waren. Auch nachdem die Gerichte un¬
ter Ludwig d. H. eine der spätern mehr ähnliche Form ange¬
nommen hatten, scheint die Gerechtigkeitden Partheicn unent-
geldlich ausgetheilt worden zu seyn, da in den Gesetzen dieses
Fürsten (liv. I. ollgp. 92) ausdrücklich gesagt wird, daß bei
den weltlichen Gerichten nur in drei oder vier Fällen *) eine
Verurtheilung in die Gerichtskosten Statt finde. Carl der
Schöne soll der Erste gewesen seyn, der im I. 1324 den welt¬
lichen Richtern geboten hat, die Parthcien in die Gerichtskosten

*)In der Encyclopcd. wird Art. „epioes" einer Verordnung
Ludwigs d. H. (wie es scheint vom I. 1254) erwähnt,
nach welcher die Partheien bei dem Anfang eines jeden
Prozesses (nach Art der röm. ckeeima Utium) den zehnten
Theil von dem Werth des streitigen Gegenstandes als Un¬
terpfand niederlegenmußten. Die obsiegende Parthei er¬
hielt dasselbe zurück, aber das Unterpfand des unterliegen¬
den ward zur Deckung der Gerichtskosten verwendet.
Ich habe nicht Gelegenheit gehabt mich zu überzeugen, ob
eine solche Verordnung sich in den oräonnsno. ck. (.ourre,
oder sonst wo findet. Sonderbar bleibt es aber immer,
daß sie dem in den msblissem. angeführtengeradezu wi¬
derspricht. Doch erhielt auch nach den Gesetzen der Wcst-
gothen (tit. 1. Iil>. 2» olisp. 25) der Richter „vigesimum,
soliäum pro latzore so juäiesta causs so legitime cke-
libersts."



zu verurteilen. Die auf diese Weise eingehenden Summen
waren indessen wenigstens nicht unmittelbar für die Richter
bestimmt. Dieselben (ganz sicher die Mitglieder des Parlaments)
genossen schon früh einer festen Besoldung. *) Philip von
Valois erlaubte überdcm (durch die Verordnung vom Uten
März 1344) den Commissarien, die von dem Parlament mit
Abhörnng der Zeugen beauftragt waren, für ihre Mühe, außer
ihrer Besoldung, täglich zehn pariser Stüber (sous parisis)
zu nehmen. Doch schon weit früher hatte sich der Gebrauch
eingeschlichen, daß die Partheien dem Richter ein Geschenk von
Eßwaaren u. d. g. machten. Schon Ludwig der H. erlaubte
durch ein Edict vom I. 1254, welches sich in der Lebensbe¬
schreibung desselben von Range findet, (M. s. auch Vu-Oangs
srt. speeies) den Richtern Eß- und Trinkwaaren, und eben
so Gewürze (eonäiwenta, eseulenta, gut pooulenta, Quorum
valor in uns bebllomaäa 10 solicl. parisienses non exeeäe-
rot) als Geschenk anzunehmen. Ein Gleiches erlaubte im I.
1302 Philip der Schöne (in st/I. (lur. Paris. Part. 3. tit. 6.
tz. 36) obschon er sonst den Richtern durchaus verbot, von den
Partheien Etwas zu fordern, (praelati okkeiarü nostri nillil
xenitus exigant subseotis nostris). Diese Sitte modificirte
sich (M. s. d. pno^elopeä. art. e^iee») bestimmter dahin,
daß die Parthei, welche ihren Prozeß gewann, dem Richter,
der den schriftlichen Bericht darüber abgestattet hatte, einen
Besuch machte, und eine Büchse voll eingemachter Früchte,
welche damals auch Gewürze (e'piees) genannt wurden, über¬
reichte. Diese Anfangs freiwilligen Geschenke wurden später
nicht nur als eine schuldige Gebühr gefordert, sondern auch in

*) Du-(lange glossar. aä voe. Parlament. Ltatut. (lsrol.
Rorman. Oueis (damals Rcichsverweser) 23. ^pril. an.
1360- „Huoü illi gui eleeti sunt acl lronorem seäis
Parlament! universalis et eapitalis sustitise regni nostr!
gubernaoula äirigunt, stgue proprie repraesentsnt in
Kopula nostrae eelsituäinis mssestatem, äignum est
stipenäiorum grstia koveantur, «altem solitorum, ex
^uibu» ipssrum gentium moclerata sinveritas baetenus
est contenta." (bl Hegest. (lsmer. (lomput. pari»,
sign. O. kol. 13),



Geld angeschlagen/) behielten indessen ihren ursprünglichen Nah¬
men : stpioos (Gewürze) immer bei, welches mit den bei den
deutschen Gerichten üblichen Sportcln übereinkommt. Die Un-
vermögenheit des Staats, den Richtern eine hinreichende Be¬
soldung anzuweisen, machte diese Sportcln auch je länger je
mehr zu einem nothwendigen Uebel. Die Gesetze, welche auf
die lauten Klagen mehrerer Stände-Versammlungen, insbeson¬
dere der von Tours im I. 1483, hierüber erlassen wurden,
beschränkten sich daher auf Vorschriften,*) **) um sowohl den
Betrag dieser Sportcln zu mäßigen als auch die Entrichtung
und Beitreibung derselben gewissen Regeln zu unterwerfen.
Die Verordnungen von Roussillon srt. 31, von Moulins si-r.
14, von Blois srl. 127,128 und vorzüglich das Edict Lud¬
wigs des Vierzehnten vom März 1673, welches im Besondern
von diesem Gegenstand handelt, enthalten solche Vorschriften.
Die Sportcln wurden", wenigstens ehemals, nicht als eigent¬
liche Gerichtskosten angesehen. Sie wurden nicht für das Ur¬
theil, sondern für die Mühe des Durchlefens der Acten und der
Bericht-Erstattung bei schriftlich verhandelten Prozessen gegeben
( ,, eu 08gsrst sn Igben? änstit rgpxortenr ä ls visitsUon er
«xtrsiot stu prooss" sagt srt. 31 der orst. st. Uous 8ilIon).
Daher kamen nur dem Referent und auch den jBeamten .des

*) Man kennt ein merkwürdiges Beispiel vom 12ten März
136S, daß der Gerichtshof einem Herrn von Tournon auf
sein Gesuch erlaubt hat, für die Sportcln seines Prozesses
zwanzig Goldfranken (vingt lrsnes st'or) zu bezahlen,
welche Summe unter die beiden Referenten getheilt ward.
M. s. d. Encycloped. Art. „stxioos."

**)Das Edict Ludwigs des Vierzehnten über die Gebühren
der Richter (stpioes, vsomionH vom März 1673, welches
ebenfalls Jousse mit Anmerkungen herausgab, sagt in der
Einleitung: „I.a justioo stovsrN 08tre renstuo gratuito.
rneni, Uusago sto 8 Cooles Procosten 8 a nosnmoin 8 iulro-
stuit en lstvour stes jug 68 guelgue 8 rötribuNon 8 r>i»
stölü stsg guo nou 8 leur svons socorsto 8 , storiL
nou 8 svon 8 ivieniion sto nour vbarger ü Isvenii-, lorsguv
I'etst sto N08 sllsir 68 lo zrorrnettrs. Oeponstant nous
avon 8 re 8 o 1n st'^ pourvoir xsr un tempersinont convo-
nsblo oto."
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öffentlichen Ministeriums, wenn sie ihre Anträge schriftlich mach¬
ten, deren zu. Nach den Vorschriften der Gesetze sollte
der Präsident dieselben jedesmal bestimmen, und den Betrag
mit eigener Hand unter die Urkunde des Urtheils setzen.
In der Ausübung ward dieses indessen nicht sehr genau beob¬
achtet. Der Präsident bemerkte zwar den Betrag der Spötteln
unter dem Urtheil, richtete sich indessen hierbei meistens nach
dem Vorschlag des Referent. Konnten diese beiden sich nicht
vereinigen, so entschied, nach der Gewohnheit der meisten Ge¬
richte, das ganze Kollegium. — Um die Partheien gegen Er,
Pressungen zu schützen, war ferner den Parlamenten und über¬
haupt allen Oberrichtern aufgegeben, bei den Appellationen auf
die von dem Unterrichter angesetzten Spötteln zu merken, die
Summe nach Gutfinden zu mäßigen und die Erstattung dersel¬
ben zu verordnen, selbst wenn in dieser Hinsicht keine Appel
eingelegt war.*) **) — Die Partheien entrichteten die Spötteln
an den Gerichts - Secrctair, welcher letztere sie dem Referent
zustellte. Den Partheien durfte die Mittheilung der Urtheile
u. s. f. nicht verweigert werden unter dem Vorwand, die Spor-
tcln seyen noch nicht bezahlt. ***) (öll. 3. 1673. srt. 6)-

*)33it 3. Nsrs 1673- srt. 1 und 4. Die oben angeführten
Artik. der frühern Verordnungen stimmen hiermit fast wört¬
lich überein. — Bei einigen Präsidial- und andern Unter-
Gerichten war der Mißbrauch eingcschlichen, daß sogar
alle bei der Erlaffung eines Urtheils gegenwärtigen Räthe
Spötteln nahmen, welches durch srt. 31 der Verord. von
Roussillon vom I. 1563 verboten wird.

**)ö3it 3. 1673 srt. 16. ,,3'en 3onner la restitution tank
xsr la rspporteur gue psr oelui gui les surs tsxäes
et 3'^ user 3o Is plus granäs severite et snimsävsr^
siou, s'il ^ eellet." Die oräon. 3. Llois srt. 128 stimmt
fast wörtlich hiermit überein.

***) Ehemals hatte sich sogar der Mißbrauch ekngeschlichen, daß
die Spötteln vor Entscheidung des Prozesses bezahlt wer¬
den mußten. Man findet in den alten Registern des Par¬
laments bei einem Prozeß am Rande bemerkt: non 3eli-
lreretur 3oneo solvsntur speoies. Dieses ward aber im
I. 1437 durch einen Parlaments-Beschluß verboten, den
du Luc lir. IV. äe ser arrots tit. 5. srt. 10 anführt.
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Auch dursten die Gerichte keinen erecntorische'n Befehl zur Ein«
treibung derselben erlassen. Doch war es erlaubt, einen solchen
der Parthei auszufertigen, welche sie vorgeschossen hatte,
(mt. 7). *)

Man sieht hieraus, daß die Gesetze in Beziehung auf die¬
sen Gegenstand streng genug waren. Allein da sie das Uebel
in seinem Wesen bestehen ließen, so dauerten die Klagen des
Publikums immer fort. Die Richter konnten indessen von ih¬
ren Besoldungen, die in Frankreich fast für alle Gerichts-Per-
soncn äußerst gering waren, und selbst jetzt noch zu gering sind,
nicht leben. Die Gesetze verboten ihnen übcrdem, Handels-
Geschäfte oder irgend ein Gewerbe zu treiben. Auch Neben¬
ämter von den Grundherrn und geistlichen Corporationen durf¬
ten sie nicht annehmen. Obschon dieses im Ganzen zu billigen
und der richterlichen Würde angemessen war, so hatte es doch
die fast nothwendige Folge, daß die Richter durch die Spor-
teln **) dasjenige und selbst noch mehr als das nachholten,
was der Staat ihnen an Besoldung entzog.

*) Gewöhnlich that dieses die Parthei, welche den Prozeß
gewonnen hatte „sin8i ^u'il est sovoutumö" heißt es
am Ende des angeführten sri. 7- Ucberhaupt scheint das
Verbot den Parthcien die Mittheilung des Urtheils vor
Bezahlung der Sporteln zu verweigern, sich auf die bloße
Mittheilung, was geurtheilt worden, nicht auf die förm¬
liche Ausfertigung des Urtheils erstreckt zu haben.

**)Die Sporteln wurden, wie wir so eben erinnert haben,
für die Durchlesung der Acten und die Erstattung des
schriftlichen Berichts bezahlt. Ucberdem erhielt jeder ein¬
zelne Richter, der für seine Person mit einem besondern
Geschäft, Abhörung von Zeugen, Untersuchung an Ort
und Stelle (äescente 8ur >88 lieux) u. d. g. beauftragt
ward, auch eine besondere Vergütung. Vergütungen die¬
ser Art hießen nicht Sporteln (exico8) sondern „vscs-
lions."
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